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Gl Leitsörze

89, 72

R9 79

89, 73Gewinnfeststellungserklörung durch Anwoltssozietöt

L Die Gewinnfeststellungserklörungen einer Rechtsonwoltssozietöt sind von den
Mitgliedern der Sozietöt obzugeben.

2. Wird eine Gewinnfeststellungserklörung ohne ousreichende Enischuldigung nicht
fristgemöß obgegeben, so konn dos Finonzomt gegen ein Mitglied der Sozietöt
einen Verspötungszuschlog festsetzen. Dos Finonzomt konn insbesondere dos-

ienige Mitglied der Sozietöt mit einem Verspötungszuschlog belegen, dos in

Erledigung der Steuerongelegenheiten oder ols Empfongsbevollmöchtigfer im

Sinne des SlB3 AO hervorgetreten ist.

{BFH Urt.v.21.5.1987 - lV R124/83 - BFH NV l9BB,760l

Prüfung einer Steuerberolersozietöt durch örtlich unzustöndiges Finqnzoml

Wird gemoß 5195 Sotz 2 AO ein onderes ols dos ödlich zustöndige Finonzomt mit der
Durchführung einer Außenprüfung bei einer Steuerberotersozietöt sowie bei deren
Gesellschoftern beouftrogt, so muß zumindest durch einen Aktenvermerk Gewi0heit
dorüber geschoffen werden, bei welchen Gesellschqftern geprüft werden soll; oußer-
dem sind die zu prüfenden Steuerorten und Prüfungszeitröume {estzulegen.

{BFH Urt. v.l0 .12.1987 - lV R 53/86 - BFH NV 1988,752)

Gewinnfeststellung der Einkünfte einer Sozietöt

Schließen sich mehrere Rechtsonwölte zu einer Sozietöt zusommen, so konn dos FA in

dem Foll, doß kein gemeinsomer Empfongsbevollmöchtigter bestellt worden ist,

Bescheide über die einheitliche Feststellung der Einkünfte ous selbstöndiger Arbeit
einem der Rechtsonwölte ols Empfongsbevollmöchtigen i. S. des $ l83 Abs. I Sotz 2 AO
1977 bekanntgeben.
{BFH Urt.v.23.6.1987 - lV R 33/86, BStBl. 1988,9791

Abschreibung des Proxiswerts

I . Eine Abschreibung des Proxisweds setzt vorous, doß er sich totsöchlich und noch-
weisbor verflüchtigt.

2. DieAnderung des $ 6 Abs. I Nr. 2 EStG bezüglich des Geschöfts- oder Firmenwerts

oufgrund des BiRiLiG betrifft den Prqxisweri nicht.

Anmerkung:

Aus einer Steuerberotungssozietöt wor der Senior-Portner ousgeschieden und der
schon longiöhrige tötige Mitorbeiter in die Sozietöt unter köu{lichem Erwerb von
Anteilen on dem Proxiswert eingelreten. Dos Finonzgerichtvermochte nicht zu erken-
nen, inwiefern sich der Proxiswert verflüchtigt hoben könnte.
( FG Rhei n lo nd-P{o lz U rt. v. 23. 3. l9B7 EFG 1987, 4491
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- Anwohskosten b. Ab{indungsvergleich
- bei Fomilienunternehmen

- Geldbuße/-strofe

- erstrongige Grundschuld

- bei verbundenen Unternehmen

- un rechlmößiger Vermögensvorleil

Sozietöt

- Anwoltsnotor u. Rechtsbeistond

- Außenprüfung d. unzustöndiges FA

- Gewinnfeststellungsbescheid on einen Sozius

- Gewinnfeststel lu n gserklö run g

Steuerberotungsgeselz

- s57
: Wirtschofisberoiung,

An logenem pfeh lung

Steuerberotun gsvertro g

- Auflösung des -: fristlose Kündigung

- lnholt des -
- Löschung von Buchholtungsdoten

- Möngelbeseitigung

- Pflicht zur ollgemeinen Rechisberotung?

Steuergestoltungsberotung

- wegen Anderung der Steuerrichflinien

- Berotung zu gesetzeswidriger Proxis

- Einbringung einer Einzelfirmo in eine GmbH
- unentgeltliches Wohnrecht

Steuerverkürzung, $ 378 AO
- durch Steuerberoter

Treuhönder

- Anderkonto des Noiors

- Bouherrengemeinschoft, zustonde gekommene

- Belehrung über steuerl. Risiken

: Wissensvorsprung d. TH

- Honororonspruch d. -: bei Minderwohnflöche

- Plonungsönderung

- Prospekthoftung d. -
- Prüfung boutechnischer Frogen

- Schoden

- Versicherungsschutz

Veriöhrung, $12 WG
- Beginn

- Veriöhrungshemmung, 0 12 ll

Veriöhrung (968 StBerG, g5l o WPO)
- Belehrungspflicht L;ber eigene Fehler

u nd Veriö h run gsvorsch rift {Seku ndöronspruch }

: AnloD zur Prüfung u. Belehrung
: Beginn d. Belehrungspflicht
: keine Belehrungspflicht

Kenntnis d. Fehlers

Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrift
: Mondotsende
: schuldhofte Verletzung der -

- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Festsetzungsveriöhrung
: Beiriebsprü{ung

ollgemein
: Folgeschöden
: Kopitolonloge
: Konkurs
: Verlust der Z b-AfA
: Zohlung d. Steuer

Veridhrung, Schodenersotzonspruch
($5lo WPO)

- Steuerberotun g d.,, N ur-Wirtschoftsprüfer"

Veriöhrung ($638 BGB)

- Mongelfolgeschoden

Verschulden

- durch Kollegiolgerichtsentscheidung

Versicherungsschulz

- Anerkenntnisverbot

- Anzeigepf lichtverletzu n g

- Bindungswirkung d. Hoftpflichturfeils
- wissentl. Pflichtuedetzung
: Zohlung vor Fölligkeit

- Relevonzrechtsprechung

- Treuhondtötigkeit

- Veriöhrung, S 12 WG
Vollmocht

- Hondeln ohne -
Vorteilsousgleich

- Anlogeberotung

Wirtschoftsprüfer

- Befongenheit, $ 319 HGB
- Verdocht d. Vermögensverfolls

Zurückbeholtungsrecht

- on Arbeitsergebnissen

- on Houptobschlußübersicht und
Umbuchungsliste

- Konkurs des Mondonten

Zustellung

- on StB oder Mondonten
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Leitsötze td.Verf.)'

I . Will dos Gerichtvon dem lnholt des sochverstöndigengutochtens ob-
weichen, so hot es den Sochverstöndigen ergönzend zu hören, einen
onderen sochverstöndigen zu beouftrogen oder seine eigene Soch-
kunde ousreichend zu begründen.

2. Ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung eines Sieuerberotungs-
vertroges liegtvor, wenn dem Kündigenden noch Abwögung der bei-
derseitigen I nteressen u nzu m utbo r ist, dos Vertro gswerk bis zu m Ablo uf
der Frist fur die ordeniliche Kündigung fortzusetzen.

Aus den Gründen:

l. Noch Ansicht des Berufungsgerichts stehen dem Klöger für die Buch-
führungsorbeiten in derZeitvom l. l.l98l bis zum 30.9.1984 nur noch ins-
gesomtl5.zl9,35 DM zu. lm Gegensotzzu dem vom Londgerichthinzu-
gezogenen Sochverstöndigen ist es derAuffossung, doß nicht die Fest-
setzung der Höchstgebühren noch $10 AIIGO bzw. $ll SrbGebV
sondern lediglich die Berechnung einer zÄo-Gebühr noch diesen vor-
schriften ongemessen sei. Schodenersotzonsprüche des Klögers hot es
mit der Begründung verneint, die fristlose Kündigung des (noch der
vertroglichen Vereinborung erst zum Ende des Johres l9B5 kündboren)
Steuerberotervertroges sei ongesichts des Verholtens des Klögers im
Zusommenhong mit der Gebührenberechnung gerechtfertigt.

2. Bei der Berechnung der Gebührenforderungen des Klögers fur die
Buchführungsorbeiten ist dos Berufungsgerichi zutreffend dovon ous-
gegongen, dofJ der Steuerberoter noch den hier onwendboren
Regelungen des $ l0 Allco und des 0 il stbcebv in den Grenzen der
Rohmengebühren die vergütung unter Berücksichtigung oller
Umstönde, insbesondere der Bedeutung der Angelegenheit, des
umfonges und derSchwierigkeit derAufgobe noch billigem Ermessen
zu bestimmen hot und doß im Streitfoll diese Bestimmung durch dos
Gericht erfolgt. Mit Recht wendet sich iedoch die Revision dogegen,
dol] dos Berufungsgericht den vom Londgericht ouf der Grundloge des
Sochverstöndigengutochtens zuerkonnten Betrog erheblich gekürzt

89,73, 82
89,73, 82

120 ,l09
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hot, ohne den in erster lnstonz hinzugezogenen Sochverstöndigen er-

gönzend zu hören odereinen onderen Sochverstöndigen zu beouftrogen.

Der Totrichter ist anror nicht gehinde4 von einem Sochverstöndigen-

gutochten obzuweichen. Er muß donn ober seine eigene Sochkunde im

Urteil ousreichend begründen und sich mit den Argumenten des Gut-

ochters sochlich ouseinondersetzen. Ob dies in genÜgender Weise

geschehen ist, unterliegt der revisionsrechtlichen UberprÜfung (...1. Hölt

derTotrichter ein schriftliches Gutochten für unvollstöndig oder unklor, so

muß er es sich im ollgemeinen ergönzen oder erlöutern lossen, sofern er

nichtwegen der Möngel die Einscholtung eines onderen Sochverstöndi-

gen für geboten hAlt (...1. Diese Grundsöize hot dos Berufungsgericht

nicht beochtet.

Der Hinweis im ongefochtenen Urteil, der Sochverstöndige hobe

gebeten, ihn ous Altersgründen nichi mehr hinzuzuziehen, rechtfertigt ein

Abweichen von dem Gutochten unter Verzicht ouf iede sochverstöndige

Berotung in der Berufungsinstonz für sich ollein nicht. ...

Die weitere Beg rü nd u n g des Beruf u n gsg erichts, i m vorliegenden Fo I I seien

,,ondere, nicht der Sochverstöndigenbeurteilung zugöngliche Kriterien

von entscheidender Bedeutung'i setzt sich in Widerspruch zu der

onschließend folgenden Auseinondersetzung mit den einzelnen in $10

AllGO, $llStbGebV niedergelegten Kriterien. Doß in diesem Bereich der

sochverstöndigen Berotung des Gerichts besondere Bedeuiung

zukommt, ergibt sich ous der Regelung des $ 12 Abs. 2 BRAGO, die fÜr den

Porollelbereich der RechtsqnwqltsrohmengebÜhren sogor ousdrÜcklich

die Einholung eines Gutochtens des Vorstondes der Rechtsonwolis-

kommer vorschreibi

Eigene ousreichende Sochkunde hot dos Berufungsgericht nichi dorge-

legt. Es hot im Gegenteil dorouf hingewiesen, do0 der Umfong der Buch-

führungsorbeiten ,,für den Senot schwer zu überschouen" sei. Gerode fÜr

diesen wesentlichen Gesichtspunkt bei der Ermittlung des ongemessenen

Honorors wöre es doher ouf die Hilfe eines Sochverstöndigen ongewie-

sen gewesen.

Allein dieser Rechtsfehler fuhrt bereits zur Aufhebung des Urteils hinsicht-

lich der Höhe des Buchführungshonorors. Auf die weiteren Angriffe der

Revision gegen die Erwögungen des Berufungsgerichis zur Bestimmung

der ongemessenen Vergütung broucht doher im einzelnen nicht einge-

gongen zu werden.

3. Auch die Annohme des Berufungsgerichts, der Beklogte hobe einen

wichtigen Grund zur Kündigung des Steuerberotervertroges gehobt, hölt

rechtlicher Uberprüfung nicht siond.

Abfindungsvergleich

- Anwoltskosten

Allgemeine Auftrogsbedingungen d.Wp

- Ausschlufl{rist, 09 Abs.3 Nr. I

Anderkonto

- des Notors

- Verrechnung mit Gebührenforderung

Anlogeberotung

- lmmobilienkouf l9B0

- Liquiditötsbelosiung

- Pflicht zur -
- Prognosen

Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- Risikobeurteilung d. Anlegers

- Schoden

Auskunftsvertrog

- siillschweigender Abschluß

- Veriöhrung

- Werkvertrog

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspf licht d. SIB/Wp/RA

- fehlende Belehrungsbedi;rftlgkeit
: eigene Sochkunde. 7af'norzf
: eigene Sochkunde, Geschöfismonn

Berichtigung ($lZ3 1,2 AO)

- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 9Z StPO

- Buchholtungsunterlogen

Beweislosl, s. ouch Dorlegungslost

- Belehrungspflicht

- Buchungsfehler

Bilonzerstellung

- Dritthoftung

- Grundstücksbewertung, lnformotion

d. Mondonien
- Testot

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdoten

Dorlegungslost f. Regreßonspruch,

s. ouch Beweislost

- Buchungs{ehler

DATEV-Doten

- Ubertrogung ouf Kollegen

- Vernichtung von -
Dritthoftung

- Anwolisverirog

- Bilonzerstellung

- Sochwolterhoftung

- ous Testot
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Freie Mitorbeiter
- Abgrenzung Arbeitnehmer

Fristenkontrolle

- Ausgongskontrolle, Fristenkontrollbuch

Honororonspruch

- bei Anschlußkonkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen

- Dotenübertrogung, S 32 StBGebV

- Gebührenrohmen
: neue Umsotzsteuererklörung

- Gegenstondswert
: Anerkennungsverfohren f.

StB-Gesellschoft

- Honororyorschuß, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unterschrift

- Sochverstöndigengutochten

- des Wirtschoftsprüfers
: Anwendung der StBGebV

Kousolitöt

- wirtschoftliche Vorteile bei

sieuerlichen Nochteilen

Koslen d. FG-Prozesses

- Kosienpflicht d. StB.

Kündigung des Mondots

- ous wichiigem Grund

Mondontengelder

- Anderkonto des Notors

- Verrechnung mit Gebührenforderung

Mitverschulden

- Risiken bei Kopitolbeteiligung

- überlegene Sochkunde d. StB.

Nochbesserung

- Kosten der -, $ 633 Abs. 3 BGB

Notor
- Anderkonto

- Belehrungspflicht
: über Versteuerung eines Spekulotionsgewinns

- Dorlehensouszohlung ohne erstrongige

Grundschuld

- Eigenverontwortlichkeii

- Erieilung einer vollsireckboren Ausfertigung
: Prüfung moterieller Frogen

- Hinzuziehung von Mitorbeitern

Proxiswert
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höchstens Ifl0 ols Gebuhr berechnen können. Dos wöre insgesomt ein
Betrog von rd. 250,- DM gewesen, do für den erheblichen Zusotzouf-
wond, der noch Stundensötzen obgerechnetwird, nichts Schlüssiges dor-
geton ist. Angesichis dieses geringen Betroges stelltsich die Froge, ob der
Steuerberoter P. ollein ous dem Ubernohmevertrog mit dem Beklogten
nicht verpflichtet wor, derortig geringfugige Berichtigungsleistungen
im Rohmen der übernommenen Mondotsverhöltnisse kostenlos zu
erbringen.

Anmerkung:

Die Fristsetzung zur Möngelbeseitigung ist entbehrlich, wenn sie vom
Steuerberoter bereits verweigert wu rde oder der Mo n do nt n icht meh r dos
Vertrouen hoben konn, doß die Nochbesserung ordentlich durchgefuhrt
wird (vgl. OLG Stuttgort DSIR 1978,116; BGll7 46,242; Gröfe/Lenzen/
Ro ineri Steuerbero lvng 2. Auf 1., l9BB, fz. 600lr.

Dos Steuerberoteriohrbuch 19BB/198q - Bond 40- istvom Verlog Dr. Otto
Schmidt KG Köln vorgelegt worden (485 Seiten, DM 98,-1.

lm Mittelpunkt des Johrbuches stehen die durch dos Steuerreformgesetz
1990 oufgeworfenen Frogen. Die Arbeit des Steuerberoters muß sich
dorouf einrichten, die Auswirkungen der Anderungen zu erkennen und
für den Mondonten eine possende Stroiegie für die Zeilvor und noch der
Rechisreform zu erorbeiten. Folgende Themen werden ongesprochen,
Die Vollverzinsung, die Neugestoltung des Einkommen- und Körper-
schoftsteuertorifs, die geönderfe Besteuerung von Veröu0erungs-
gewinnen, die Neuordnung der Vereinsbesteuerung und die Umsotz-
steuerhormonisierung in der EG. Weitere Schwerpunkte sind Ansotz-
probleme beim Vonoisvermögen, die Teilwerfobschreibung von Aus-
londsbeteiligungen, die Einlegung und Herousnohme immoterieller
Wirschoftsgüter und die steuerliche Behondlung des Drittoufwondes.

Dos Berufungsgericht stützt sich ollein ouf dos Verholten des Klögers bei
der Berechnung derVergütung fur die Buchholtungsorbeiten. Es wirFt ihm
vor, unvermittelt und verfrüht für drei Johre obgerechnet und dobei den
Gebührenrohmen voll ousgeschopft zu hoben, nochdem er in der Aus-
einondersetzung über die Vergütung für die Erstellung der Bilonzen nicht
dos klörende Gespröch gesucht hobe. Diese Betrochtungsweise loßt die
umfossende Würdigung oller Umstönde des Einzelfolles vermissen. Nur
wenn es dem Kündigenden noch dem Ergebnis dieser Gesomtbetroch-
tung unter Abwögung der beiderseitigen lnteressen unzumutbor ist, dos
Vertrogsverhöltnis bis zum Ablouf der Frisi fur die ordentliche Kündigung
fortzusetzen, liegt ein wichtiger Grund zur Kündigung vor (...1. Dobei dorf
dos vorousgegongene Verholten des Kündigenden nicht unberücksich-
tigt bleiben. Dos Berufungsgericht hot insbesondere nicht in Erwögung
gezogen, doß der Beklogte mitseiner - noch den unongefochten geblie-
benen Dorlegungen des Londgerichts im Ergebnis unberechtigten -
Beonsiondung der Rechnung vom April l9B4 und der domit verknüpften
Androhung, dos Vertrogsverhöltnis zu lösen, den ersten Anloß fur die
Störung des Verfrouensverhöltnisses gegeben hot. lm übrigen wird die
erneute Prüfung derfür die Buchführungsorbeiien berechneten Gebühren
möglicherweise dos Verholten des Klögers in onderem Licht erscheinen
lossen.'

Gl Hinweis

Honoror des Wi*schoftsprüfers
- Anwendung der Steuerberoter-

gebü h renverordnung (StbGebVl
(OLG Düsseldorf Urt.v.6.4.1989 - lB U 215188 - rkr.l

Leitsotz:

Erbringt ein Wirtschoftsprüfer Hilfeleistungen in Steuersochen, so
bestimmi sich mongels onderweitiger Vereinborung seine Vergütung
noch der Steuerberoiergebü h renverordn u ng.

,Aus den Gründen:

l. Rechtliche Grundloge für die vom Klöger geltend gemochten (rest-

lichen) Honororonsprüche sind die $S 6Z5,6ll BGB. Dovon gehen dos
Londgericht und olle Beteiligten zutreffend ous.

llt
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Der Klöger hot die von ihm in Rechnung gestellien Arbeitsleistungen

unstreitig erbrocht, ousgenommen die zwischen den Porteien umstrit-

tene,,loufende Berotung'1 Die in den Rechnungen ousgewiesene Tötig-

keit stelli sich ols umfossende Beroiungstötigkeit ouf den Gebieten der

Buchführung, Bilonzierung und beisteuerfrogen dor. lm Rohmen einer

solchen ouch zeitlich fortloufend erbrochten Tötigkeit sieht ober nicht

dos einzelne Arbeitsergebnis (2. B. die Anfertigung einer Bilonz) im

Vordergrund, sondern die ouf eine zeitliche Douer ongelegte Dienst-

leistung. Dos Rechtsverhöltnis anrischen den Porteien ist demgemöß ols

Geschöftsbesorgungsvertrog mit Dienstvertrogschorokterzu quolifizie-

ren (vgl. BGH VersR 1980,264; RGRK-BGB,12. Aufl', $631 Rdn. 201;

MünchKomm zum BGB,2.Aufl., S6ll Rdn.690).

Für die Höhe der für die Dienstleisiungen des Klögers vom Beklogien

geschuldeten Vergütung gili 5 612 BGB. Donoch isi in erster Linie moß-

geblich, wos die Vertrogsporfner ols VergÜiung vereinbof hoben.

Fehltes on einerousdrücklichen Vereinborung, so ist- wenn vorhonden

- die toxmößige Vergütung geschuldet, in Ermongelung einerToxe die

ubliche Vergütung ($612 Abs. 2 BGB).

Eine Vereinborung über die dem Klöger fÜr seine Leisiungen zustehen-

den Vergütungen liegt nicht vor. Der Klöger beruff sich fÜr seine gegen-

teilige Auffossung ouch nur ouf dos kritiklose Hinnehmen frÜherer

gleichortiger Rechnungen durch den Beklogten. Dorin liegt ober noch

keine,,Vereinborung'j welche begrifflich einen entsprechenden

Geschöftswi I len bei beiden Verlro gspo rtnern vo rro ussetzt, der zudem

dem onderen gegenüber erkennbor geöußert werden muß (Vertrogs-

gedonkel. Allein ous der kritiklosen Hinnohme und Bezohlung von

Honororrechnungen loßt sich ober ein solcher, ouf den Abschluß einer

entsprechenden Gebührenvereinborung gerichieter Geschöftswille

nicht obleiten. Diese Holtung konn vielmehr ouch dorouf beruhen, doß

der Leistu n gsem pfö n ger dem Leistend en u nei n g esch rö n ktes Vertro uen

schenkt und dessen Rechnung desholb gor nicht überprÜft. FÜr eine

entsprechend gewollte Gebührenvereinborung bedorf es vielmehr

zusötzlicher Umstönde, ous denen sich eine entsprechende Billigung

und ein enisprechender Bindungswille ergeben. Doron fehli es hier.

Die geschuldete Vergütung lößt sich ouch nicht unmittelbor noch den

Sötzen der Steuerberotergebührenverordnung (StGebVOl berech-

nen. Diese gilt nomlich nurfürdieVergütung (Gebühren und Auslogen-

ersotz) des Steuerberoters, des Steuerbevollmöchtigten und der

Steuerberotungsgesellschoften (Sl StGebVOl. Die ousdrÜckliche

Geltungsobgrenzung in der genonnten Vorschrift verbieiet es ouch,

Der Anspruch der Zedentin ouf Ersotz der Möngelbeseitigungskosten
(S633 Abs.3 BGBI barr. - beiVerschulden des Beklogten und der Höhe

noch umfossender - ouf Schodenersotz noch $ 635,634 BGB setzt nun

mindestens vorqus, doß der Beklogte mit der Beseitigung der Möngel in

Verzug wo rbzw.doß er eine Frist zur Möngelbeseitigung mit Ablehnungs-

ondrohung ungenutzt hot verstreichen lossen.

Doron fehlt es hier, Dos Schreiben der Zedentin vom 18.5.1987 enthölt

keine Nochbesserungsoufforderung mit Ablehnungsondrohung und

ouch keine Fristsetzung fur die Nochbesserung. Es beinholtet nur die Bitte,

sich bis zum 3].5.]987 zv dem Sochverholt zu erklören. Selbsiwenn mon

ober in dem Dotum vom 3l.5.l9BZ eine Frisi zur Nochbesserung söhe,

wören domit die Vorqussetzungen eines Verzuges und die Voroussetzun-

gen des 9634 BGB nicht erfüllt. Denn der Beklogte hotte wöhrend des

Loufs der Frist gor keine Möglichkeit zur Nochbesserung. lnfolge des

Ubergongs des Mondotsverhölinisses befonden sich die Unterlogen

ob l.3.l9BZ bei dem Steuerberoter P. Die Zedentin wor ous dem Steuer-

beroterverlrog mit dem Beklogten und P. ous dem Proxisübernohme-

vertrog verpflichtet, dem Klöger die Unterlogen zur Berichtigung der

Steuererklörungen zu überlossen. Dos hot die Zedentin nicht nur bis zu

dem Zeitpunkt, in dem der Sieuerberoter P. die neuen Steuererklörungen

erstellt hot, sondern ouch nochtröglich noch unsireitig obgelehnt.

Desholb wor der Beklogte weder mit der Nochbesserung in Verzug, noch

hot er eine Frist zur Möngelbeseitigung ungenutzt verstreichen lossen.

Dos Klogebegehren des Klögerswöre ouch donn nichterfolgreich,wenn

mon von einem Dienstvertrog und einer positiven Vertrogsverletzung ous-

ginge. ln diesem Folle würde sich bereits die Froge stellen, ob der

Steuerberoter P. nicht ous dem Proxisübernohmeverirog verpflichtet

gewesen wöre, diesen Fehler durch Einlegung des entsprechenden

Rechtsbehelfes gegenüber dem Finonzomt zu beseitigen, so wie es ouch

der Beklogte geton hötte, wenn er Frou K. weiter betreuf hötte. Der

dodurch ongefollene Arbeiis- und Honororoufwond hötte sicherlich weit

unter den obgerechneien Gebühren gelegen. Denn der Klöger konn,

sel bsiwen n mo n von der Noiwendig keit einer Neuerstel I u ng der U msotz-

steuererklörungen ousgeht, sicher nicht den Höchstsotz des Rohmens

beonspruchen. Dieser reicht von l/lO bis 6/10. Do der Klöger selbst vor-

trögi, doß er mit denselben Zohlen, die der Beklogte ermitteli hot, die

Umsotzsteuererklörungen neu erstellt hot und do ous der Vorloge

derselben im Vergleich zu den vom Beklogten gefertigten ergibt, do0

es nur dorum ging, die Betröge in eine ondere Spolte einzutrogen und

die geforderte Bescheinigung beizufügen, hötte der Steuerberoter P.
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Ste u erberqlu n g svertrq g
- Möngelbeseitigung

- Gebühren für Neuerstellung der Umsotzsteuererklörung

- Anmerkung
{LG Düsseldorf Urt.v.l9.7.l9BB - l0 O ll9l88)

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Der Ersotzonspruch für Möngelbeseitigungskosten setzt vorous, doß
der Steuerberoter mit der Beseitigung der Möngel in Verzug wor bzw.
doß er eine Frist mitAbleh n u ngso ndroh u ng ungenutztverstreichen ließ.

2. Der Anspruchsteller muß dem Steuerberoter zvmZwecke der Beseiti-
gung der Mongel die Steuerunterlogen überlossen.

3. Für die Neuerstellung der Umsotzsteuer-Johreserklörung durch Uber-
nohme der Betröge in eine ondere Spolte und Beifügung einer
Bescheinigung konn von dem neuen Steuerberoter höchstens l/lO der
Roh mengebühr berechnet werden.

Aus den Gründen:

Die Kloge ist nicht begründet

Der Klöger hot gegen den Beklogien keinen Anspruch ouf Ersotz der
Möngelbeseitigungskosten bzw. keinen Schodenersotzonspruch ous
obgetretenem Rechi noch $$ 633 Abs. 3, 635, 634,398 BGB. Die Anferti-
gungen der Umsotzsteuererklörungen l9B2 bis l9B5 woren Gegenstond
eines Werkvertroges, weil es sich ieweils um eine isolierte Einzelleistung
hondelte. Der Mongel der Leistung log noch dem Vorbringen des Klögers
nicht etwo dorin, doß Umsotzsteuererklörungen überhoupt obgegeben
wurden, obwohl die Umsötze letztlich steuerfrei blieben. Denn die Steuer-
befreiung noch $ 4 Abs. I Zifler 21USIG befreit nicht von der Abgobe der
Steuererklörungen. DerMongel log lediglich dorin, doß die Umsötze nicht
ols steuerfreie dekloriert und siott in Zeile i0 und ll in Zeilel2des Formulors
fur die Umsotzsieuererklörung eingetrogen worden woren und die erfor-
derliche Beschein ig u ng der Lo ndesbehörden nicht beigebrocht wo r. Die
vom Beklogten deklorierten Umsötze wqren nicht fqlsch. Dos röumt der
Klöger ein, indem er in dem vorprozessuolen Schreiben vom 19.11.i987
ousfüh4 ,,mit genou denselben Angoben" hobe er die Umsotzsteuer-
reduzierung erreicht.

die Verordnung in den Föllen entsprechend onzuwenden, in welchen
Steuerberoterleistungen von einem Nichtsteuerberoter erbrocht
werden (Lehwold in Beck'sches Steuerberoier-Hondbuch 1986,
Rdn. 24; Thümmel, Einzelfrogen zur neuen StGebVO , DB 1982,1192,
1194t.

lll. Andererseits sind neben Steuerberotern und Steuerbevollmöchtigten
zur geschöftsmöfligen Hilfeleistung in Steuersochen ouch Rechts-

onwölte und Wirtschoftsprüfer befugt (5 3 StBerG). Erbringt ein Wirt-
schoftsprüfer - wie hier der Klöger - Leistungen, die noch dem typisie-
renden Gebührentotbestönden der StBGebVC in den Tatigkeits-
bereich eines Steuerberoters follen, donn gilt für seine Honororforde-
rung die StBGebVO nicht (siehe oben); ihr kommi iedoch - wenn keine
Honororyereinborung vorliegt - die Bedeutung einer Toxe im Sinne
von $612 Abs. 2BGB zu. Die StBGebVO enthölt nömlich zwingendes
Gebührenrecht für die Berufstötigkeit des Steuerberoters, ous ihr erge-
ben sich folglich gonz bestimmte und verbindliche Entgelte für steuer-
berotende Dienstleistungen. Diese zwingend vorgegebenen Sötze
stellen desholb - bei Fehlen einer Honororyereinborung - den Morkt-
wert einer Steuerberoterleistung im ollgemeinen Dienstleistungsverkehr
dor (Thümmel, o.o.O.; vgl. ouch die Auffossung derWirtschoftsprüfer-
kommer Düsseldorf, wie sie in dem vom Klöger überreichten Mii-
teilungsblott Nr. 122186 zum Ausdruck kommt, 8'..42 d.A.l.

Die vom Klöger hier noch honoriertverlongten Dienstleistungen stellen
sich sömtlich ols typische Steuerberoterleistungen dor. Es hondelt sich
nömlich um die Anferligung einer Bilonz nebst Bilonzbericht, um die
Betreuung bei Buch- und Geschöftsprüfungen und dos Erstellen von
Steuererklörungen. Auch die vom Klöger behouptete ,,loufende wirt-
schoftliche und sieuerrechtliche Berotung" follt in den Bereich der
Arbeiten, die (o uch l ein Steuerberoter gewoh n lich erbringt. Dozu ko n n

ouf den in $l StBerG umschriebenen Tötigkeitsbereich bei der Aus-
übung der Hilfe in Steuersochen verwiesen werden, übt ein Steuer-
beroter die in der genonnten Vorschrift umschriebene Tötigkeit ous, so
gilt noch $ 64 StBerG fur die Höhe seines Honorors die Steuerberoter-
gebührenverordnung. lst diese - wie hier - ols Toxe onzuwenden, so
gilt sie für olle in ihr umschriebenen Gebührentotbestönde.

Dorous folgt im vorliegenden Foll, doß der Klöger die von ihm einge-
klogien restlichen Honorore nichtverlongen konn. Die ihm zustehende
toxmöflige Vergütung ist nömlich, soweit sie sich ous seinen Dode-
gungen obleiten lößt, durch die vom Beklogten bereits erbrochten
Zohlungen beglichen. lm einzelnen,

il6 il3
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l. Rechnung vom 28.6.1985 über die Restsumme von 4.882,39 DM:

Der Klögerverlongt hier Entgeltfürdie Erstellung der Bilonzzum 31. 12. l9B3

nebst Bilonzbericht. Nochdem der Beklogte unstreitig eine weitere

Zohlung von 2.642.19 DM geleistet hot, verlongt der Klöger noch

2.240,20 DM.

Dos vom Klöger verlongte Gesomihonoror setzt sich ous einer Wert-

gebühr von 2.368 DM und einer Zeitgebühr von 9.310 DM zusommen,

dozu kommen Reisespesen und Fohrtkosten in Höhe von 604,80 DM. Die

moßgebliche toxmößige Vergütung noch der StBGebVO sieht fÜr diese

Leisiungen lediglich Wertgebühren vor ($35 Abs. I Nr. I und Nr. 6

StBGebVO). Für diese toxmößige Vergütung konn der Klöger - mongels

entsprechender Vereinborung - keine Zeitgebühr verlongen. Bei dieser

Sochloge konn zugunsten des Klögers unierstellt werden, doß ihm die

umstrittenen Reisespesen und Fohrtkosten zustehen, die von ihm in
Rechnung gestellieWertgebüh r2.368 DM) und die in Rechnung gestell-

ien Reisespesen pp. (604,80 DMI sind nömlich ouf ieden Foll, und anzor

ouch einschlie0lich der geschuldeten Mehrwertsteuer, durch die Zohlun-

gen des Beklogten beglichen.

Zu dem gleichen Ergebnis kommt mon, wenn mon noch der vom Klöger

m iigetei lien Bi lo nzsu m me ( DM 1.7 57.304,78) f ü r dos Honoro r des Klö gers

die Hochstgebühren (!l der StBGebVO onsetzt:

Gebuhr gemöß $35 Abs. I Nr. l,

30/10: DM 4.962,--
Gebuhr gemöß $35 Abs. I Nr. 6,

20/10: DM 3.308,--
Reisespesen incl. Fohrtkosten: DM 604,80

lnsgesomt:
MwSt.l4o/o:

DM B.BZ4,BO

DM 1.242,47

Setzt mon fur die Tötigkeit des Klögers selbst (41 Stundenl den höchsten

Stundensotzvon 120 DM on, so zeigt sich schon bei sonst - zugunsten des

Klögers - unveröndeden Rechnungsposiiionen, doß die vom Beklogten

geleisteten Zohlungen ols Honoror ousreichen,

Klögerstunden,4lxl20 DM: DM 4.920,--
Steuerberoterstunden,lBxll4 DM: DM 2.052,--
Revisionsleiierstunden, 64,5x102 DM : DM 6.579,--

Stundenhonorore :
Reisespesen incl. Fohrtkosten :

Gebühren insgesomt:
zzgl. MwSl.14o/o:

insgesomt:
bereits gezohlt:

DM 13.551,--
DM 1.297,50

DM I4.B4B,5O

DM 2.078,79

DM16.927,29
DM 18.240,--

Gesomtentgelt:
bereits gezohlt:

DM 10.1 17,27

DM ll .762,19

3. Rechnung vom 28.6.1985 über 6.393,23 DM:

H ier rech n et der Klö g er,,diverse Steuererklö ru n gen 1981 / 82 / 83/1. l. 1983"

und ,,LFD. Berotung November l9B3 - Moi 1985" ob und zryor mit einer

Zeitgebühr von 12.7 40,50 DM.

Diese Zeitgebühr erweist sich iedenfolls hinsichtlich der Anferfigung von

Steuererklö ru ng en o ls nicht berechtigt, wei I die SteuerberotergebÜ h ren-

verordnung ols moßgebliche Toxe in $24lur die Anfertigung von Steuer-

erklörungen Wertgebühren vorsieht. Der Klöger meint zwor, doß diese

Wertgebü h ren noch der Steuerberotergebü h renverord n u n g i m Ergebnis

höherwören, ols dievon ihm in Rechnung gestellteZeitgebÜhr, eredöutert

dieses Ergebnis iedoch nicht in der erforderlichen, nochvollziehboren

Weise. Auch die sonst bekonnten Umstönde lossen eine Ermittlung der

berechtigten Wertgebühren nicht zu.

lm wertenden Ergebnis lößtsich desholb nichtfeststellen, doD dem Klöger

einschließlich der von ihm geltend gemochten Reisespesen und Fohrt-

kosten 
,.36760 DMI ein höheres Entgelt zustönde, ols der Beklogie on

Zohlungen erbrocht hot (8.550).
2. Rechnung vom 28.6.1985 über 1.164,51 DM:

Hierverlongt der Klöger Honoror,,für Buch- und Betriebsprüfung von Moi
l9B3 - Dezember 1984'(Rechnungstext). Nimmt mon ols Erlöuterung die

Angoben des Klögers in der Klogeschrift hinzu, so hondelt es sich um

,,die Betreuung bei Buch- und Geschöftsprüfungen'i Domit follt diese

Tötigkeit in den Rohmen von $29 der StBGebVOr der Klöger konn seine

TAtig keit folg lich mit einer Zeitgebuhr gemöß $ 13 StBGebVO o brech nen.
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l. Rechnung vom 28.6.1985 über die Restsumme von 4.882,39 DM:

Der Klögerverlongt hier Entgeltfürdie Erstellung der Bilonzzum 31. 12. l9B3

nebst Bilonzbericht. Nochdem der Beklogte unstreitig eine weitere

Zohlung von 2.642.19 DM geleistet hot, verlongt der Klöger noch

2.240,20 DM.

Dos vom Klöger verlongte Gesomihonoror setzt sich ous einer Wert-

gebühr von 2.368 DM und einer Zeitgebühr von 9.310 DM zusommen,

dozu kommen Reisespesen und Fohrtkosten in Höhe von 604,80 DM. Die

moßgebliche toxmößige Vergütung noch der StBGebVO sieht fÜr diese

Leisiungen lediglich Wertgebühren vor ($35 Abs. I Nr. I und Nr. 6

StBGebVO). Für diese toxmößige Vergütung konn der Klöger - mongels

entsprechender Vereinborung - keine Zeitgebühr verlongen. Bei dieser

Sochloge konn zugunsten des Klögers unierstellt werden, doß ihm die

umstrittenen Reisespesen und Fohrtkosten zustehen, die von ihm in
Rechnung gestellieWertgebüh r2.368 DM) und die in Rechnung gestell-

ien Reisespesen pp. (604,80 DMI sind nömlich ouf ieden Foll, und anzor

ouch einschlie0lich der geschuldeten Mehrwertsteuer, durch die Zohlun-

gen des Beklogten beglichen.

Zu dem gleichen Ergebnis kommt mon, wenn mon noch der vom Klöger

m iigetei lien Bi lo nzsu m me ( DM 1.7 57.304,78) f ü r dos Honoro r des Klö gers

die Hochstgebühren (!l der StBGebVO onsetzt:

Gebuhr gemöß $35 Abs. I Nr. l,

30/10: DM 4.962,--
Gebuhr gemöß $35 Abs. I Nr. 6,

20/10: DM 3.308,--
Reisespesen incl. Fohrtkosten: DM 604,80

lnsgesomt:
MwSt.l4o/o:

DM B.BZ4,BO

DM 1.242,47

Setzt mon fur die Tötigkeit des Klögers selbst (41 Stundenl den höchsten

Stundensotzvon 120 DM on, so zeigt sich schon bei sonst - zugunsten des

Klögers - unveröndeden Rechnungsposiiionen, doß die vom Beklogten

geleisteten Zohlungen ols Honoror ousreichen,

Klögerstunden,4lxl20 DM: DM 4.920,--
Steuerberoterstunden,lBxll4 DM: DM 2.052,--
Revisionsleiierstunden, 64,5x102 DM : DM 6.579,--

Stundenhonorore :
Reisespesen incl. Fohrtkosten :

Gebühren insgesomt:
zzgl. MwSl.14o/o:

insgesomt:
bereits gezohlt:

DM 13.551,--
DM 1.297,50

DM I4.B4B,5O

DM 2.078,79

DM16.927,29
DM 18.240,--

Gesomtentgelt:
bereits gezohlt:

DM 10.1 17,27

DM ll .762,19

3. Rechnung vom 28.6.1985 über 6.393,23 DM:

H ier rech n et der Klö g er,,diverse Steuererklö ru n gen 1981 / 82 / 83/1. l. 1983"

und ,,LFD. Berotung November l9B3 - Moi 1985" ob und zryor mit einer

Zeitgebühr von 12.7 40,50 DM.

Diese Zeitgebühr erweist sich iedenfolls hinsichtlich der Anferfigung von

Steuererklö ru ng en o ls nicht berechtigt, wei I die SteuerberotergebÜ h ren-

verordnung ols moßgebliche Toxe in $24lur die Anfertigung von Steuer-

erklörungen Wertgebühren vorsieht. Der Klöger meint zwor, doß diese

Wertgebü h ren noch der Steuerberotergebü h renverord n u n g i m Ergebnis

höherwören, ols dievon ihm in Rechnung gestellteZeitgebÜhr, eredöutert

dieses Ergebnis iedoch nicht in der erforderlichen, nochvollziehboren

Weise. Auch die sonst bekonnten Umstönde lossen eine Ermittlung der

berechtigten Wertgebühren nicht zu.

lm wertenden Ergebnis lößtsich desholb nichtfeststellen, doD dem Klöger

einschließlich der von ihm geltend gemochten Reisespesen und Fohrt-

kosten 
,.36760 DMI ein höheres Entgelt zustönde, ols der Beklogie on

Zohlungen erbrocht hot (8.550).
2. Rechnung vom 28.6.1985 über 1.164,51 DM:

Hierverlongt der Klöger Honoror,,für Buch- und Betriebsprüfung von Moi
l9B3 - Dezember 1984'(Rechnungstext). Nimmt mon ols Erlöuterung die

Angoben des Klögers in der Klogeschrift hinzu, so hondelt es sich um

,,die Betreuung bei Buch- und Geschöftsprüfungen'i Domit follt diese

Tötigkeit in den Rohmen von $29 der StBGebVOr der Klöger konn seine

TAtig keit folg lich mit einer Zeitgebuhr gemöß $ 13 StBGebVO o brech nen.
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Ste u erberqlu n g svertrq g
- Möngelbeseitigung

- Gebühren für Neuerstellung der Umsotzsteuererklörung

- Anmerkung
{LG Düsseldorf Urt.v.l9.7.l9BB - l0 O ll9l88)

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Der Ersotzonspruch für Möngelbeseitigungskosten setzt vorous, doß
der Steuerberoter mit der Beseitigung der Möngel in Verzug wor bzw.
doß er eine Frist mitAbleh n u ngso ndroh u ng ungenutztverstreichen ließ.

2. Der Anspruchsteller muß dem Steuerberoter zvmZwecke der Beseiti-
gung der Mongel die Steuerunterlogen überlossen.

3. Für die Neuerstellung der Umsotzsteuer-Johreserklörung durch Uber-
nohme der Betröge in eine ondere Spolte und Beifügung einer
Bescheinigung konn von dem neuen Steuerberoter höchstens l/lO der
Roh mengebühr berechnet werden.

Aus den Gründen:

Die Kloge ist nicht begründet

Der Klöger hot gegen den Beklogien keinen Anspruch ouf Ersotz der
Möngelbeseitigungskosten bzw. keinen Schodenersotzonspruch ous
obgetretenem Rechi noch $$ 633 Abs. 3, 635, 634,398 BGB. Die Anferti-
gungen der Umsotzsteuererklörungen l9B2 bis l9B5 woren Gegenstond
eines Werkvertroges, weil es sich ieweils um eine isolierte Einzelleistung
hondelte. Der Mongel der Leistung log noch dem Vorbringen des Klögers
nicht etwo dorin, doß Umsotzsteuererklörungen überhoupt obgegeben
wurden, obwohl die Umsötze letztlich steuerfrei blieben. Denn die Steuer-
befreiung noch $ 4 Abs. I Zifler 21USIG befreit nicht von der Abgobe der
Steuererklörungen. DerMongel log lediglich dorin, doß die Umsötze nicht
ols steuerfreie dekloriert und siott in Zeile i0 und ll in Zeilel2des Formulors
fur die Umsotzsieuererklörung eingetrogen worden woren und die erfor-
derliche Beschein ig u ng der Lo ndesbehörden nicht beigebrocht wo r. Die
vom Beklogten deklorierten Umsötze wqren nicht fqlsch. Dos röumt der
Klöger ein, indem er in dem vorprozessuolen Schreiben vom 19.11.i987
ousfüh4 ,,mit genou denselben Angoben" hobe er die Umsotzsteuer-
reduzierung erreicht.

die Verordnung in den Föllen entsprechend onzuwenden, in welchen
Steuerberoterleistungen von einem Nichtsteuerberoter erbrocht
werden (Lehwold in Beck'sches Steuerberoier-Hondbuch 1986,
Rdn. 24; Thümmel, Einzelfrogen zur neuen StGebVO , DB 1982,1192,
1194t.

lll. Andererseits sind neben Steuerberotern und Steuerbevollmöchtigten
zur geschöftsmöfligen Hilfeleistung in Steuersochen ouch Rechts-

onwölte und Wirtschoftsprüfer befugt (5 3 StBerG). Erbringt ein Wirt-
schoftsprüfer - wie hier der Klöger - Leistungen, die noch dem typisie-
renden Gebührentotbestönden der StBGebVC in den Tatigkeits-
bereich eines Steuerberoters follen, donn gilt für seine Honororforde-
rung die StBGebVO nicht (siehe oben); ihr kommi iedoch - wenn keine
Honororyereinborung vorliegt - die Bedeutung einer Toxe im Sinne
von $612 Abs. 2BGB zu. Die StBGebVO enthölt nömlich zwingendes
Gebührenrecht für die Berufstötigkeit des Steuerberoters, ous ihr erge-
ben sich folglich gonz bestimmte und verbindliche Entgelte für steuer-
berotende Dienstleistungen. Diese zwingend vorgegebenen Sötze
stellen desholb - bei Fehlen einer Honororyereinborung - den Morkt-
wert einer Steuerberoterleistung im ollgemeinen Dienstleistungsverkehr
dor (Thümmel, o.o.O.; vgl. ouch die Auffossung derWirtschoftsprüfer-
kommer Düsseldorf, wie sie in dem vom Klöger überreichten Mii-
teilungsblott Nr. 122186 zum Ausdruck kommt, 8'..42 d.A.l.

Die vom Klöger hier noch honoriertverlongten Dienstleistungen stellen
sich sömtlich ols typische Steuerberoterleistungen dor. Es hondelt sich
nömlich um die Anferligung einer Bilonz nebst Bilonzbericht, um die
Betreuung bei Buch- und Geschöftsprüfungen und dos Erstellen von
Steuererklörungen. Auch die vom Klöger behouptete ,,loufende wirt-
schoftliche und sieuerrechtliche Berotung" follt in den Bereich der
Arbeiten, die (o uch l ein Steuerberoter gewoh n lich erbringt. Dozu ko n n

ouf den in $l StBerG umschriebenen Tötigkeitsbereich bei der Aus-
übung der Hilfe in Steuersochen verwiesen werden, übt ein Steuer-
beroter die in der genonnten Vorschrift umschriebene Tötigkeit ous, so
gilt noch $ 64 StBerG fur die Höhe seines Honorors die Steuerberoter-
gebührenverordnung. lst diese - wie hier - ols Toxe onzuwenden, so
gilt sie für olle in ihr umschriebenen Gebührentotbestönde.

Dorous folgt im vorliegenden Foll, doß der Klöger die von ihm einge-
klogien restlichen Honorore nichtverlongen konn. Die ihm zustehende
toxmöflige Vergütung ist nömlich, soweit sie sich ous seinen Dode-
gungen obleiten lößt, durch die vom Beklogten bereits erbrochten
Zohlungen beglichen. lm einzelnen,
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Der Klöger hot die von ihm in Rechnung gestellien Arbeitsleistungen

unstreitig erbrocht, ousgenommen die zwischen den Porteien umstrit-

tene,,loufende Berotung'1 Die in den Rechnungen ousgewiesene Tötig-

keit stelli sich ols umfossende Beroiungstötigkeit ouf den Gebieten der

Buchführung, Bilonzierung und beisteuerfrogen dor. lm Rohmen einer

solchen ouch zeitlich fortloufend erbrochten Tötigkeit sieht ober nicht

dos einzelne Arbeitsergebnis (2. B. die Anfertigung einer Bilonz) im

Vordergrund, sondern die ouf eine zeitliche Douer ongelegte Dienst-

leistung. Dos Rechtsverhöltnis anrischen den Porteien ist demgemöß ols

Geschöftsbesorgungsvertrog mit Dienstvertrogschorokterzu quolifizie-

ren (vgl. BGH VersR 1980,264; RGRK-BGB,12. Aufl', $631 Rdn. 201;

MünchKomm zum BGB,2.Aufl., S6ll Rdn.690).

Für die Höhe der für die Dienstleisiungen des Klögers vom Beklogien

geschuldeten Vergütung gili 5 612 BGB. Donoch isi in erster Linie moß-

geblich, wos die Vertrogsporfner ols VergÜiung vereinbof hoben.

Fehltes on einerousdrücklichen Vereinborung, so ist- wenn vorhonden

- die toxmößige Vergütung geschuldet, in Ermongelung einerToxe die

ubliche Vergütung ($612 Abs. 2 BGB).

Eine Vereinborung über die dem Klöger fÜr seine Leisiungen zustehen-

den Vergütungen liegt nicht vor. Der Klöger beruff sich fÜr seine gegen-

teilige Auffossung ouch nur ouf dos kritiklose Hinnehmen frÜherer

gleichortiger Rechnungen durch den Beklogten. Dorin liegt ober noch

keine,,Vereinborung'j welche begrifflich einen entsprechenden

Geschöftswi I len bei beiden Verlro gspo rtnern vo rro ussetzt, der zudem

dem onderen gegenüber erkennbor geöußert werden muß (Vertrogs-

gedonkel. Allein ous der kritiklosen Hinnohme und Bezohlung von

Honororrechnungen loßt sich ober ein solcher, ouf den Abschluß einer

entsprechenden Gebührenvereinborung gerichieter Geschöftswille

nicht obleiten. Diese Holtung konn vielmehr ouch dorouf beruhen, doß

der Leistu n gsem pfö n ger dem Leistend en u nei n g esch rö n ktes Vertro uen

schenkt und dessen Rechnung desholb gor nicht überprÜft. FÜr eine

entsprechend gewollte Gebührenvereinborung bedorf es vielmehr

zusötzlicher Umstönde, ous denen sich eine entsprechende Billigung

und ein enisprechender Bindungswille ergeben. Doron fehli es hier.

Die geschuldete Vergütung lößt sich ouch nicht unmittelbor noch den

Sötzen der Steuerberotergebührenverordnung (StGebVOl berech-

nen. Diese gilt nomlich nurfürdieVergütung (Gebühren und Auslogen-

ersotz) des Steuerberoters, des Steuerbevollmöchtigten und der

Steuerberotungsgesellschoften (Sl StGebVOl. Die ousdrÜckliche

Geltungsobgrenzung in der genonnten Vorschrift verbieiet es ouch,

Der Anspruch der Zedentin ouf Ersotz der Möngelbeseitigungskosten
(S633 Abs.3 BGBI barr. - beiVerschulden des Beklogten und der Höhe

noch umfossender - ouf Schodenersotz noch $ 635,634 BGB setzt nun

mindestens vorqus, doß der Beklogte mit der Beseitigung der Möngel in

Verzug wo rbzw.doß er eine Frist zur Möngelbeseitigung mit Ablehnungs-

ondrohung ungenutzt hot verstreichen lossen.

Doron fehlt es hier, Dos Schreiben der Zedentin vom 18.5.1987 enthölt

keine Nochbesserungsoufforderung mit Ablehnungsondrohung und

ouch keine Fristsetzung fur die Nochbesserung. Es beinholtet nur die Bitte,

sich bis zum 3].5.]987 zv dem Sochverholt zu erklören. Selbsiwenn mon

ober in dem Dotum vom 3l.5.l9BZ eine Frisi zur Nochbesserung söhe,

wören domit die Vorqussetzungen eines Verzuges und die Voroussetzun-

gen des 9634 BGB nicht erfüllt. Denn der Beklogte hotte wöhrend des

Loufs der Frist gor keine Möglichkeit zur Nochbesserung. lnfolge des

Ubergongs des Mondotsverhölinisses befonden sich die Unterlogen

ob l.3.l9BZ bei dem Steuerberoter P. Die Zedentin wor ous dem Steuer-

beroterverlrog mit dem Beklogten und P. ous dem Proxisübernohme-

vertrog verpflichtet, dem Klöger die Unterlogen zur Berichtigung der

Steuererklörungen zu überlossen. Dos hot die Zedentin nicht nur bis zu

dem Zeitpunkt, in dem der Sieuerberoter P. die neuen Steuererklörungen

erstellt hot, sondern ouch nochtröglich noch unsireitig obgelehnt.

Desholb wor der Beklogte weder mit der Nochbesserung in Verzug, noch

hot er eine Frist zur Möngelbeseitigung ungenutzt verstreichen lossen.

Dos Klogebegehren des Klögerswöre ouch donn nichterfolgreich,wenn

mon von einem Dienstvertrog und einer positiven Vertrogsverletzung ous-

ginge. ln diesem Folle würde sich bereits die Froge stellen, ob der

Steuerberoter P. nicht ous dem Proxisübernohmeverirog verpflichtet

gewesen wöre, diesen Fehler durch Einlegung des entsprechenden

Rechtsbehelfes gegenüber dem Finonzomt zu beseitigen, so wie es ouch

der Beklogte geton hötte, wenn er Frou K. weiter betreuf hötte. Der

dodurch ongefollene Arbeiis- und Honororoufwond hötte sicherlich weit

unter den obgerechneien Gebühren gelegen. Denn der Klöger konn,

sel bsiwen n mo n von der Noiwendig keit einer Neuerstel I u ng der U msotz-

steuererklörungen ousgeht, sicher nicht den Höchstsotz des Rohmens

beonspruchen. Dieser reicht von l/lO bis 6/10. Do der Klöger selbst vor-

trögi, doß er mit denselben Zohlen, die der Beklogte ermitteli hot, die

Umsotzsteuererklörungen neu erstellt hot und do ous der Vorloge

derselben im Vergleich zu den vom Beklogten gefertigten ergibt, do0

es nur dorum ging, die Betröge in eine ondere Spolte einzutrogen und

die geforderte Bescheinigung beizufügen, hötte der Steuerberoter P.
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höchstens Ifl0 ols Gebuhr berechnen können. Dos wöre insgesomt ein
Betrog von rd. 250,- DM gewesen, do für den erheblichen Zusotzouf-
wond, der noch Stundensötzen obgerechnetwird, nichts Schlüssiges dor-
geton ist. Angesichis dieses geringen Betroges stelltsich die Froge, ob der
Steuerberoter P. ollein ous dem Ubernohmevertrog mit dem Beklogten
nicht verpflichtet wor, derortig geringfugige Berichtigungsleistungen
im Rohmen der übernommenen Mondotsverhöltnisse kostenlos zu
erbringen.

Anmerkung:

Die Fristsetzung zur Möngelbeseitigung ist entbehrlich, wenn sie vom
Steuerberoter bereits verweigert wu rde oder der Mo n do nt n icht meh r dos
Vertrouen hoben konn, doß die Nochbesserung ordentlich durchgefuhrt
wird (vgl. OLG Stuttgort DSIR 1978,116; BGll7 46,242; Gröfe/Lenzen/
Ro ineri Steuerbero lvng 2. Auf 1., l9BB, fz. 600lr.

Dos Steuerberoteriohrbuch 19BB/198q - Bond 40- istvom Verlog Dr. Otto
Schmidt KG Köln vorgelegt worden (485 Seiten, DM 98,-1.

lm Mittelpunkt des Johrbuches stehen die durch dos Steuerreformgesetz
1990 oufgeworfenen Frogen. Die Arbeit des Steuerberoters muß sich
dorouf einrichten, die Auswirkungen der Anderungen zu erkennen und
für den Mondonten eine possende Stroiegie für die Zeilvor und noch der
Rechisreform zu erorbeiten. Folgende Themen werden ongesprochen,
Die Vollverzinsung, die Neugestoltung des Einkommen- und Körper-
schoftsteuertorifs, die geönderfe Besteuerung von Veröu0erungs-
gewinnen, die Neuordnung der Vereinsbesteuerung und die Umsotz-
steuerhormonisierung in der EG. Weitere Schwerpunkte sind Ansotz-
probleme beim Vonoisvermögen, die Teilwerfobschreibung von Aus-
londsbeteiligungen, die Einlegung und Herousnohme immoterieller
Wirschoftsgüter und die steuerliche Behondlung des Drittoufwondes.

Dos Berufungsgericht stützt sich ollein ouf dos Verholten des Klögers bei
der Berechnung derVergütung fur die Buchholtungsorbeiten. Es wirFt ihm
vor, unvermittelt und verfrüht für drei Johre obgerechnet und dobei den
Gebührenrohmen voll ousgeschopft zu hoben, nochdem er in der Aus-
einondersetzung über die Vergütung für die Erstellung der Bilonzen nicht
dos klörende Gespröch gesucht hobe. Diese Betrochtungsweise loßt die
umfossende Würdigung oller Umstönde des Einzelfolles vermissen. Nur
wenn es dem Kündigenden noch dem Ergebnis dieser Gesomtbetroch-
tung unter Abwögung der beiderseitigen lnteressen unzumutbor ist, dos
Vertrogsverhöltnis bis zum Ablouf der Frisi fur die ordentliche Kündigung
fortzusetzen, liegt ein wichtiger Grund zur Kündigung vor (...1. Dobei dorf
dos vorousgegongene Verholten des Kündigenden nicht unberücksich-
tigt bleiben. Dos Berufungsgericht hot insbesondere nicht in Erwögung
gezogen, doß der Beklogte mitseiner - noch den unongefochten geblie-
benen Dorlegungen des Londgerichts im Ergebnis unberechtigten -
Beonsiondung der Rechnung vom April l9B4 und der domit verknüpften
Androhung, dos Vertrogsverhöltnis zu lösen, den ersten Anloß fur die
Störung des Verfrouensverhöltnisses gegeben hot. lm übrigen wird die
erneute Prüfung derfür die Buchführungsorbeiien berechneten Gebühren
möglicherweise dos Verholten des Klögers in onderem Licht erscheinen
lossen.'

Gl Hinweis

Honoror des Wi*schoftsprüfers
- Anwendung der Steuerberoter-

gebü h renverordnung (StbGebVl
(OLG Düsseldorf Urt.v.6.4.1989 - lB U 215188 - rkr.l

Leitsotz:

Erbringt ein Wirtschoftsprüfer Hilfeleistungen in Steuersochen, so
bestimmi sich mongels onderweitiger Vereinborung seine Vergütung
noch der Steuerberoiergebü h renverordn u ng.

,Aus den Gründen:

l. Rechtliche Grundloge für die vom Klöger geltend gemochten (rest-

lichen) Honororonsprüche sind die $S 6Z5,6ll BGB. Dovon gehen dos
Londgericht und olle Beteiligten zutreffend ous.

llt
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hot, ohne den in erster lnstonz hinzugezogenen Sochverstöndigen er-

gönzend zu hören odereinen onderen Sochverstöndigen zu beouftrogen.

Der Totrichter ist anror nicht gehinde4 von einem Sochverstöndigen-

gutochten obzuweichen. Er muß donn ober seine eigene Sochkunde im

Urteil ousreichend begründen und sich mit den Argumenten des Gut-

ochters sochlich ouseinondersetzen. Ob dies in genÜgender Weise

geschehen ist, unterliegt der revisionsrechtlichen UberprÜfung (...1. Hölt

derTotrichter ein schriftliches Gutochten für unvollstöndig oder unklor, so

muß er es sich im ollgemeinen ergönzen oder erlöutern lossen, sofern er

nichtwegen der Möngel die Einscholtung eines onderen Sochverstöndi-

gen für geboten hAlt (...1. Diese Grundsöize hot dos Berufungsgericht

nicht beochtet.

Der Hinweis im ongefochtenen Urteil, der Sochverstöndige hobe

gebeten, ihn ous Altersgründen nichi mehr hinzuzuziehen, rechtfertigt ein

Abweichen von dem Gutochten unter Verzicht ouf iede sochverstöndige

Berotung in der Berufungsinstonz für sich ollein nicht. ...

Die weitere Beg rü nd u n g des Beruf u n gsg erichts, i m vorliegenden Fo I I seien

,,ondere, nicht der Sochverstöndigenbeurteilung zugöngliche Kriterien

von entscheidender Bedeutung'i setzt sich in Widerspruch zu der

onschließend folgenden Auseinondersetzung mit den einzelnen in $10

AllGO, $llStbGebV niedergelegten Kriterien. Doß in diesem Bereich der

sochverstöndigen Berotung des Gerichts besondere Bedeuiung

zukommt, ergibt sich ous der Regelung des $ 12 Abs. 2 BRAGO, die fÜr den

Porollelbereich der RechtsqnwqltsrohmengebÜhren sogor ousdrÜcklich

die Einholung eines Gutochtens des Vorstondes der Rechtsonwolis-

kommer vorschreibi

Eigene ousreichende Sochkunde hot dos Berufungsgericht nichi dorge-

legt. Es hot im Gegenteil dorouf hingewiesen, do0 der Umfong der Buch-

führungsorbeiten ,,für den Senot schwer zu überschouen" sei. Gerode fÜr

diesen wesentlichen Gesichtspunkt bei der Ermittlung des ongemessenen

Honorors wöre es doher ouf die Hilfe eines Sochverstöndigen ongewie-

sen gewesen.

Allein dieser Rechtsfehler fuhrt bereits zur Aufhebung des Urteils hinsicht-

lich der Höhe des Buchführungshonorors. Auf die weiteren Angriffe der

Revision gegen die Erwögungen des Berufungsgerichis zur Bestimmung

der ongemessenen Vergütung broucht doher im einzelnen nicht einge-

gongen zu werden.

3. Auch die Annohme des Berufungsgerichts, der Beklogte hobe einen

wichtigen Grund zur Kündigung des Steuerberotervertroges gehobt, hölt

rechtlicher Uberprüfung nicht siond.

Abfindungsvergleich

- Anwoltskosten

Allgemeine Auftrogsbedingungen d.Wp

- Ausschlufl{rist, 09 Abs.3 Nr. I

Anderkonto

- des Notors

- Verrechnung mit Gebührenforderung

Anlogeberotung

- lmmobilienkouf l9B0

- Liquiditötsbelosiung

- Pflicht zur -
- Prognosen

Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- Risikobeurteilung d. Anlegers

- Schoden

Auskunftsvertrog

- siillschweigender Abschluß

- Veriöhrung

- Werkvertrog

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspf licht d. SIB/Wp/RA

- fehlende Belehrungsbedi;rftlgkeit
: eigene Sochkunde. 7af'norzf
: eigene Sochkunde, Geschöfismonn

Berichtigung ($lZ3 1,2 AO)

- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 9Z StPO

- Buchholtungsunterlogen

Beweislosl, s. ouch Dorlegungslost

- Belehrungspflicht

- Buchungsfehler

Bilonzerstellung

- Dritthoftung

- Grundstücksbewertung, lnformotion

d. Mondonien
- Testot

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdoten

Dorlegungslost f. Regreßonspruch,

s. ouch Beweislost

- Buchungs{ehler

DATEV-Doten

- Ubertrogung ouf Kollegen

- Vernichtung von -
Dritthoftung

- Anwolisverirog

- Bilonzerstellung

- Sochwolterhoftung

- ous Testot

89, 33
89, 34
89, 41

89, I 16

89. 2

89, 94

89, 50
ILSI

89, 72
ILS)

89, 34
89, 34

89, 73
89, 73
89, 73
89, 36

{LS)

89,50, 73
tLs)

89, 73

89, I 16

89, 94
89, 50

(LSt

89, 94
89,102
89,102
89, 94

89, r09

RQ2
89, 95

89, 62
89, 2

89, 72

89, 3

Freie Mitorbeiter
- Abgrenzung Arbeitnehmer

Fristenkontrolle

- Ausgongskontrolle, Fristenkontrollbuch

Honororonspruch

- bei Anschlußkonkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen

- Dotenübertrogung, S 32 StBGebV

- Gebührenrohmen
: neue Umsotzsteuererklörung

- Gegenstondswert
: Anerkennungsverfohren f.

StB-Gesellschoft

- Honororyorschuß, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unterschrift

- Sochverstöndigengutochten

- des Wirtschoftsprüfers
: Anwendung der StBGebV

Kousolitöt

- wirtschoftliche Vorteile bei

sieuerlichen Nochteilen

Koslen d. FG-Prozesses

- Kosienpflicht d. StB.

Kündigung des Mondots

- ous wichiigem Grund

Mondontengelder

- Anderkonto des Notors

- Verrechnung mit Gebührenforderung

Mitverschulden

- Risiken bei Kopitolbeteiligung

- überlegene Sochkunde d. StB.

Nochbesserung

- Kosten der -, $ 633 Abs. 3 BGB

Notor
- Anderkonto

- Belehrungspflicht
: über Versteuerung eines Spekulotionsgewinns

- Dorlehensouszohlung ohne erstrongige

Grundschuld

- Eigenverontwortlichkeii

- Erieilung einer vollsireckboren Ausfertigung
: Prüfung moterieller Frogen

- Hinzuziehung von Mitorbeitern

Proxiswert

- Abschreibung eines erworbenen -
Prospehhoftung

- d. Treuhönders

- Veriöhrungsbeginn

Rechtsbeistond

- Sozietöt mii Anwoltsnotor

Sochwolterhoftung

Sochversländiger

- Abweichung von Sochverstöndigengutochten

Schoden

- Anlogeberotung

89, 72

89, 94

89, 36
ILS)

89, 50
{LS)

89,36, 73

89, 22

89, 12

89, 25

BB, 22

89,2, 36

89, 28
89, 30

89, 95

89, 36
(LS)

RQ

89,
89,
89,

34
r09
ill
lll

89, 42
89, 89
89, 89

89,100

89, 87

89, r09

89, 50
ILSI

89, 1 09

89, 50
89, 72

89, 30

89, 39
89, 39

8?3
89, 95
89, 3

89, 95
36

(LSI

il0

89

il9



- Anwohskosten b. Ab{indungsvergleich
- bei Fomilienunternehmen

- Geldbuße/-strofe

- erstrongige Grundschuld

- bei verbundenen Unternehmen

- un rechlmößiger Vermögensvorleil

Sozietöt

- Anwoltsnotor u. Rechtsbeistond

- Außenprüfung d. unzustöndiges FA

- Gewinnfeststellungsbescheid on einen Sozius

- Gewinnfeststel lu n gserklö run g

Steuerberotungsgeselz

- s57
: Wirtschofisberoiung,

An logenem pfeh lung

Steuerberotun gsvertro g

- Auflösung des -: fristlose Kündigung

- lnholt des -
- Löschung von Buchholtungsdoten

- Möngelbeseitigung

- Pflicht zur ollgemeinen Rechisberotung?

Steuergestoltungsberotung

- wegen Anderung der Steuerrichflinien

- Berotung zu gesetzeswidriger Proxis

- Einbringung einer Einzelfirmo in eine GmbH
- unentgeltliches Wohnrecht

Steuerverkürzung, $ 378 AO
- durch Steuerberoter

Treuhönder

- Anderkonto des Noiors

- Bouherrengemeinschoft, zustonde gekommene

- Belehrung über steuerl. Risiken

: Wissensvorsprung d. TH

- Honororonspruch d. -: bei Minderwohnflöche

- Plonungsönderung

- Prospekthoftung d. -
- Prüfung boutechnischer Frogen

- Schoden

- Versicherungsschutz

Veriöhrung, $12 WG
- Beginn

- Veriöhrungshemmung, 0 12 ll

Veriöhrung (968 StBerG, g5l o WPO)
- Belehrungspflicht L;ber eigene Fehler

u nd Veriö h run gsvorsch rift {Seku ndöronspruch }

: AnloD zur Prüfung u. Belehrung
: Beginn d. Belehrungspflicht
: keine Belehrungspflicht

Kenntnis d. Fehlers

Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrift
: Mondotsende
: schuldhofte Verletzung der -

- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Festsetzungsveriöhrung
: Beiriebsprü{ung

ollgemein
: Folgeschöden
: Kopitolonloge
: Konkurs
: Verlust der Z b-AfA
: Zohlung d. Steuer

Veridhrung, Schodenersotzonspruch
($5lo WPO)

- Steuerberotun g d.,, N ur-Wirtschoftsprüfer"

Veriöhrung ($638 BGB)

- Mongelfolgeschoden

Verschulden

- durch Kollegiolgerichtsentscheidung

Versicherungsschulz

- Anerkenntnisverbot

- Anzeigepf lichtverletzu n g

- Bindungswirkung d. Hoftpflichturfeils
- wissentl. Pflichtuedetzung
: Zohlung vor Fölligkeit

- Relevonzrechtsprechung

- Treuhondtötigkeit

- Veriöhrung, S 12 WG
Vollmocht

- Hondeln ohne -
Vorteilsousgleich

- Anlogeberotung

Wirtschoftsprüfer

- Befongenheit, $ 319 HGB
- Verdocht d. Vermögensverfolls

Zurückbeholtungsrecht

- on Arbeitsergebnissen

- on Houptobschlußübersicht und
Umbuchungsliste

- Konkurs des Mondonten

Zustellung

- on StB oder Mondonten

BGH v.19.3.1987 - IXZR166/86

BGH v. 10.8.1987 - NotZ4/87
: NJW 1988,208

BGH v. 28.l.l9BB - IXZR102/87
:rNM19BB,472

BGH v. 3.2.l9BB - lVo ZR 196/86
: srB 1988.312

BGH v. 11. 7.1988 - ll ZR 232/87
: BB 1988,1992
: NJW 1989,293
:WuB IVA 9276BGB l.8B Huff
: ZIP 1988, l58l
: WM l9BB, 1535
: Jub1989,324

BGH v.27.9.1988 - lX ZR 4/88

: EWiR S6Z6 BGB 2/88,11,91 (Medicus)
:ZtP 1988,1464
: WM 1988, 16B5
: NJW-RR 1989,150

BGH v.28.9.1988 - lVo ZR45/87
: VersR 1988,1275: WM 1988, 1636
:WuB IVA 56751,89; Sturmhoebel

BGH v.lB.l0.l9B8 - XIZR l2lBB
: VersR 1989,375

BGH v. 20.10.1988 -VllZR219/87
:ZlP 1988,t573
:WM 1988,1831
: WuB I G Z lmmobilienonlogen 3.89 v. Heymonn: NJW 1989,894

89,
89,
89,
89,

2
r00

17
50

{LS}

89, r00
89, 79

89,109
89, 73
89, 39
89. r 16

89, 25

89, 5l
8? 51

Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl7l89
89, 28

89, 89

89,104

89, 50
{LS)

89. 5l
89,2, 5l

Honororprozeß des Steuerberolers
- Sochverstö ndigen gutochten

- Schodenersofz wegen u n berechtigter {ristloser Kü nd ig u n g
des Steuerberotervertro ges

{BGH Urt.v.13.12.l9BB - XIZR 26/BB - tNF 1989,166: StB Bg,l22t89,
89,
QO

R9

72
OB

08
OB

6

89,
89,
89,
89,

89,

89, 87

89, 36
(LS)

88, 22
89, 72

89, 37

37
89
89

89, 23
89, 23
89, 99
89, 23

89, 46

5l

5l
5l

89, 50
(LSr

89, 50
{LS)

89, 50
(LS)

89, 50
{LS)

89, 62
89,64, 90

89, 62
89,62, 90

89, 50
(LSl

89,5r

89, s
89, 5
89, 82
89, 28

89, 14

89,14, 44
89,45, 82

89, 5
89, 45
89, 28
89, 14

89, s0
(LS)

R9 7)

88, 22

89, 33

89, 34

89, 3

89. 36
{LS)

89, 99

89, 95

89, 50
{LSI

Leitsötze td.Verf.)'

I . Will dos Gerichtvon dem lnholt des sochverstöndigengutochtens ob-
weichen, so hot es den Sochverstöndigen ergönzend zu hören, einen
onderen sochverstöndigen zu beouftrogen oder seine eigene Soch-
kunde ousreichend zu begründen.

2. Ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung eines Sieuerberotungs-
vertroges liegtvor, wenn dem Kündigenden noch Abwögung der bei-
derseitigen I nteressen u nzu m utbo r ist, dos Vertro gswerk bis zu m Ablo uf
der Frist fur die ordeniliche Kündigung fortzusetzen.

Aus den Gründen:

l. Noch Ansicht des Berufungsgerichts stehen dem Klöger für die Buch-
führungsorbeiten in derZeitvom l. l.l98l bis zum 30.9.1984 nur noch ins-
gesomtl5.zl9,35 DM zu. lm Gegensotzzu dem vom Londgerichthinzu-
gezogenen Sochverstöndigen ist es derAuffossung, doß nicht die Fest-
setzung der Höchstgebühren noch $10 AIIGO bzw. $ll SrbGebV
sondern lediglich die Berechnung einer zÄo-Gebühr noch diesen vor-
schriften ongemessen sei. Schodenersotzonsprüche des Klögers hot es
mit der Begründung verneint, die fristlose Kündigung des (noch der
vertroglichen Vereinborung erst zum Ende des Johres l9B5 kündboren)
Steuerberotervertroges sei ongesichts des Verholtens des Klögers im
Zusommenhong mit der Gebührenberechnung gerechtfertigt.

2. Bei der Berechnung der Gebührenforderungen des Klögers fur die
Buchführungsorbeiten ist dos Berufungsgerichi zutreffend dovon ous-
gegongen, dofJ der Steuerberoter noch den hier onwendboren
Regelungen des $ l0 Allco und des 0 il stbcebv in den Grenzen der
Rohmengebühren die vergütung unter Berücksichtigung oller
Umstönde, insbesondere der Bedeutung der Angelegenheit, des
umfonges und derSchwierigkeit derAufgobe noch billigem Ermessen
zu bestimmen hot und doß im Streitfoll diese Bestimmung durch dos
Gericht erfolgt. Mit Recht wendet sich iedoch die Revision dogegen,
dol] dos Berufungsgericht den vom Londgericht ouf der Grundloge des
Sochverstöndigengutochtens zuerkonnten Betrog erheblich gekürzt

89,73, 82
89,73, 82

120 ,l09



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 7189 BGH v. 25.10. 1988 - Xl ZR 3/BB
: WM l9BB, 1755
:ZlP 1988,1474
:881988,2428
: EWiR S6Z BGB l/89,33 Keller
: WuB lV A S 662 BGB l.B9 Sturmhoebel
: DSIR 1989, 259

BGH v. lO.11.l9BB - lX ZR 3l/BB
: WM 1988,1853

BGH v. 13.12.1988 - lX ZR 26188
: INF 1989, 166

:SIB1989,l22

BGH v. 20.12.1988 - lX ZR 88/88
: WM 1989,450

BGH v.26.1.1989 - XIZR 8l/BB

BGH v. 14.2.1989 - Xl ZR14/88

BäyOLG Besch l. v. 17. 9.1987

- BRes.3 276/87
: AG l9B8,18

OLG Celle v. 12.10.1988 - 3 U 278/87

OLG Düsseldorf v. 26. 5.1987 - 21 U 259 / B6

OLG Düsseldorf v. 27.9.1988 - 4 U 245/ 87
OLG Düsseldorf v. 28.11.1988 - lB W 62188

OLG Düsseldorf v.26.1.1989 - l8 U 190/BB

OLG Düsseldorf v. 16.2.1989 - 18 U 228 / BB rkr.

OLG Düsseldorf v.6.4.1989 - lB U 215188 rkr.

OLG Fronkfurt v. 2.2.1988 - 14 U 132/ 86
: NJW 1988,2807

OLG Köln v. 19.9.1988 - B U l3l88
OLG Koln v. 20.9.1988 -15 U 67/86

OLG Koln v.14.2.1989 - 9 U 36/88

OLG Oldenburg v. 4.11.1988 - 6 U 154/BB

OLG Stuttgort v. 13.12.l9BB - 12 U 30/BB

LG Aochen v.2.9.1987 - 4 O167/87
: StB 1988, 389

LG Arnsberg v. 6.1.1989 -1O 207/88

LG Dormstodr v. 8.1.1987 -10 0 245/86

LG Detmold v.12.12.1987 -1O 268/87

LG Dortmund v. 17.12.1987 - 2 O 60/87

LG Düsseldorf v.19.7.1988 - l0 O ll9l88

LG Heidelberg v. 21.9.1988 - 3 O 65/88

LG Hildesheim v.21.4.1988 - 22 Qs l/BB
: wistro 1988,327

LG Kielv. 24.10.1988 - ll O 302/BB

LG Köln v.25.6.1987 -24O154/87
LG Köln v.16.2.1989 -2U 203/88

LG München lv.5.5.l9BZ - l0 O 15390/84
LG München 1v.22.4.1988 - 19 Qs 3/88
:wisiro 1988,326

LG Regensburg v. 27. 5.1988 - 6 O 566/88
DSiR I9BB, 753

LG Wuppertol v. 9.2.1988 - 5 O 352/87
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89, 94

89, r09

89, 22

89, 39

89, 42
89, 51

89, 44

89,102

89, 82

89,il1
89, 34

89, r 16

89, 14

89, 2

BFH v. 4.6.1986 - Vll E 0l/86
: BFH NV 1988,47

BFN v.21.5.1987 - lV R 124183
: BFH NV 1988,760

BFH v. 23.6.1982 - lV R 33/86
: BStBl. t988,979

BFH v. 29.7.1987 - I R 367, 379 / 83
: STEUER-TELEX 0824
: LEXinform 0081194

BFH v. 26.8.1987 - I Rl44/86
: BSIBI BB ll,l09

BFH v.10.12.1987 - lV R 53/86
: BFH NVl9BB,752

BFH v. Z.12.l9BB - X R 80/87
: DStR 1989, 209

FG Boden-Württem berg v. 22.1.1988'
txK237/84
: EFG 1988,546

FG Rheinlo nd-PIolz v. 23. 3.1987
: EFG 1987, 449

FG München Vorbesch.v. 4.8.1989 -
V|225/86 E, nicht rkr.

LAG Köln Urt.v.23.3.l9BB -7 So1378/87
: StB 1989, 45

VerwG München Urt.v. B.ll.1988 - M 16 K88,1266
: MittBl. WPK Nr.133/89

Erloß Nordrhein-Westfolen v. 7. l. l9BB

- s0202-4-vc

89, 34

89, IOB

89,109

89, 22

89, 22

89, r08

89, 94

89, 46

89,108

89,

B9

B9

Gl Leitsörze

89, 72

R9 79

89, 73Gewinnfeststellungserklörung durch Anwoltssozietöt

L Die Gewinnfeststellungserklörungen einer Rechtsonwoltssozietöt sind von den
Mitgliedern der Sozietöt obzugeben.

2. Wird eine Gewinnfeststellungserklörung ohne ousreichende Enischuldigung nicht
fristgemöß obgegeben, so konn dos Finonzomt gegen ein Mitglied der Sozietöt
einen Verspötungszuschlog festsetzen. Dos Finonzomt konn insbesondere dos-

ienige Mitglied der Sozietöt mit einem Verspötungszuschlog belegen, dos in

Erledigung der Steuerongelegenheiten oder ols Empfongsbevollmöchtigfer im

Sinne des SlB3 AO hervorgetreten ist.

{BFH Urt.v.21.5.1987 - lV R124/83 - BFH NV l9BB,760l

Prüfung einer Steuerberolersozietöt durch örtlich unzustöndiges Finqnzoml

Wird gemoß 5195 Sotz 2 AO ein onderes ols dos ödlich zustöndige Finonzomt mit der
Durchführung einer Außenprüfung bei einer Steuerberotersozietöt sowie bei deren
Gesellschoftern beouftrogt, so muß zumindest durch einen Aktenvermerk Gewi0heit
dorüber geschoffen werden, bei welchen Gesellschqftern geprüft werden soll; oußer-
dem sind die zu prüfenden Steuerorten und Prüfungszeitröume {estzulegen.

{BFH Urt. v.l0 .12.1987 - lV R 53/86 - BFH NV 1988,752)

Gewinnfeststellung der Einkünfte einer Sozietöt

Schließen sich mehrere Rechtsonwölte zu einer Sozietöt zusommen, so konn dos FA in

dem Foll, doß kein gemeinsomer Empfongsbevollmöchtigter bestellt worden ist,

Bescheide über die einheitliche Feststellung der Einkünfte ous selbstöndiger Arbeit
einem der Rechtsonwölte ols Empfongsbevollmöchtigen i. S. des $ l83 Abs. I Sotz 2 AO
1977 bekanntgeben.
{BFH Urt.v.23.6.1987 - lV R 33/86, BStBl. 1988,9791

Abschreibung des Proxiswerts

I . Eine Abschreibung des Proxisweds setzt vorous, doß er sich totsöchlich und noch-
weisbor verflüchtigt.

2. DieAnderung des $ 6 Abs. I Nr. 2 EStG bezüglich des Geschöfts- oder Firmenwerts

oufgrund des BiRiLiG betrifft den Prqxisweri nicht.

Anmerkung:

Aus einer Steuerberotungssozietöt wor der Senior-Portner ousgeschieden und der
schon longiöhrige tötige Mitorbeiter in die Sozietöt unter köu{lichem Erwerb von
Anteilen on dem Proxiswert eingelreten. Dos Finonzgerichtvermochte nicht zu erken-
nen, inwiefern sich der Proxiswert verflüchtigt hoben könnte.
( FG Rhei n lo nd-P{o lz U rt. v. 23. 3. l9B7 EFG 1987, 4491

B7
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Gl Leitsätze

Honororprozeß des Steuerüeroters
- Sqchverstö ndi genguto chien

- Sch odenersotz wegen u nberechtigter fristloser

Ktindigu ng des Steuerberotervertnoges
(BGH Urt. v.13.12.1988 -XIZR 26/881

Honoror des Wirtschoftsprüfers
- Anwendung der Steuerberotergebühren-

verordnung (StGebV)
(OLG D-üsseldorf Urt v. 64.1989 - l8 U 2'15188 - rkr,l

Steueöerotu n gsvertrog
- Möngelbeseitigung

- Gebühren für'Neuerstellung der Umsqtz

steu.ererklörung

- Anmerkung
(LG Düsseldorf Urt. v. 19.7.1988 - l0 O ll9/881
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